Einkommensteuertarif
Der Einkommensteuertarif ist die Berechnungs“vorschrift“ zur Einkommensteuer.

Er gibt an, wieviel % Steuer auf ein zu versteuerndes Einkommen zu zahlen sind.

Der Eingangssteuersatz beträgt 14 %, der Spitzensteuersatz 42 %.

Für Einkommen über 250 730.-- € beträgt der Steuersatz 45 %.

Lohnsteuer
Die Lohnsteuer ist eine Vorauszahlung auf die Einkommensteuer. Sie wird als

Quellensteuer auf Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit erhoben.

Der Arbeitgeber behält sie von Lohn und Gehalt des Arbeitnehmers ein und führt

sie an das Finanzamt ab.

Gibt der Arbeitnehmer nach Ablauf des Kalenderjahres eine Einkommensteuer-

erklärung ab, wird die Lohnsteuer auf seine endgültige Einkommensteuerschuld

angerechnet.

Steuerprogression
Unter Steuerprogression versteht man das Ansteigen des Steuersatzes in

Abhängigkeit vom zu versteuernden Einkommen.

Bei einer progressiven, also ansteigenden Steuer zahlt jemand, der mehr

verdient als ein anderer, einen höheren Anteil seines Einkommens an 

Steuern.

Grundfreibetrag
Der Grundfreibetrag ist eine Steuerfreigrenze, bis zu der keine Einkommensteuern

gezahlt werden. Dadurch bleibt das Existenzminimum steuerfrei.

2020 €   9408 für Ledige

         € 18814 für Verheiratete

Werbungskosten
Der Staat rechnet jedem Arbeitnehmer € 1000.-- Steuervergünstigung pauschal (Pauschbetrag) an (für Fahrt zur Arbeit, Fachbücher,Fortbildungen etc.), also Ausgaben 

für den Beruf.

Wenn die tatsächlichen Ausgaben hierfür höher sind, müssen diese individuell

nachgewiesen werden.

Sonderausgaben
Sonderausgaben sind Kosten der Lebensführung, die der Staat steuerlich begünstigt.

Es sind Kosten, die unvermeidbar die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit mindern.

z.B. für

private Altersvorsorge

Betreuung der Kinder

Krankenversicherungsbeiträge.

Der Pauschbetrag ist relativ gering. € 36.-- bei Einzelveranlagung, € 72.-- bei

Zusammenveranlagung.

Höhere Ausgaben müssen nachgewiesen werden. Es gelten Höchstbeträge.

Kinderfreibetrag
7812.-- € dürfen Eltern pro Kind verdienen, ohne dafür Steuern zu bezahlen.

Kinderfreibetrag nur, wenn der sich aus dem Kindergeld ergebende Steuervorteil

höher ist als das Kindergeld.

Kindergeld: 1. + 2. Kind: 
 €   204.-- pro Monat

                 3. Kind:

 €   210.-- pro Monat

                 ab dem 4. Kind:
 €   235.-- pro Monat 

Solidaritätszuschlag
Der Solidaritätszuschlag ist eine Ergänzungsabgabe und beträgt 5,5% auf die Einkommensteuer. Er wurde 1991 zur Finanzierung der Kosten der deutschen

Einheit eingeführt.

Kirchensteuer
Die Kirchensteuer ist eine Steuer, die Religionsgemeinschaften von ihren

Mitgliedern zur Finanzierung ihrer Aufgaben erledigen. Sie ist die wichtigste

Einnahmequelle der Kirchen in Deutschlang.

Aufgrund der engen Verflechtung von Kirche und Staat wird der Mitgliedsbeitrag

direkt von den Finanzämtern erhoben.

Bemessungsgrundlage für die Kirchensteuer ist die Lohn- bzw. Einkommensteuer.

Der Kirchensteuersatz beträgt in Baden-Württemberg 8 % der Einkommensteuer.
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